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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1974

Norm

ABGB §1327 c1

ABGB §1327 f

Rechtssatz

Kein Abzug des Wertes der Leistungen der Klägerin an den Dienstgeber ihres getöteten Ehegatten für die Überlassung

der Dienstwohnung von jenen Leistungen, die die Klägerin zu Lebzeiten ihres Ehegatten von diesem an Unterhalt

tatsächlich erhalten hat bzw ohne den Tod ihres Ehegatten weiterhin erhalten hätte.
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